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Referentenentwurf

des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Tabakerzeugnisge-
setzes

A. Problem und Ziel

Mit diesem Gesetz wird

- das deutsche Rechtan die Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 der Kommission
vom 15. Dezember 2017 über technische Standards für die Errichtung und den Be-
trieb eines Rückverfolgbarkeitssystems für Tabakerzeugnisse (ABl. L 96 vom
16.4.2018, S. 7) und die Delegierte Verordnung (EU) 2018/573 der Kommission vom
15. Dezember 2017 über Kernelemente der im Rahmen eines Rückverfolgbarkeits-
systems für Tabakerzeugnisse zu schließenden Datenspeicherungsverträge (ABl. L

96 vom 16.4.2018, S. 1) angepasst und

- der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/576 der Kommission vom 15. Dezember
2017 über technische Standards für Sicherheitsmerkmale von Tabakerzeugnissen
(ABl. L 96 vom 16.4.2018, S. 57) in das deutsche Recht umgesetzt.

Zur Unterbindung desillegalen Handels mit Tabakerzeugnissen werdenin den Artikeln 15
und 16 der Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3.

April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und ver-

wandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG (ABl. L 127 vom
29.4.2014, S. 1) - Tabakproduktrichtlinie -— Grundregelungen für ein maßgeblich auf Uni-
onsebene zu entwickelndes System der Rückverfolgbarkeit und für Sicherheitsmerkmale
festgelegt. Vorgesehen ist die Kennzeichnung von Tabakerzeugnissen mit einem indivi-

quellen Erkennungsmerkmal und einem fälschungssicheren Sicherheitsmerkmal. Durch
das Rückverfolgbarkeitssystem soll der Warenverkehr dieser Erzeugnisse erfasst werden,
damit sich die Produkte in der gesamten Union verfolgen lassen. Außerdem soll die Ein-

führung von Sicherheitsmerkmalen die Überprüfung erleichtern, ob die Tabakerzeugnisse
echt sind.

Die Tabakproduktrichtlinie regelt für die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit und zum Si-

cherheitsmerkmaleine zeitversetzte Anwendbarkeit: Die Regelungensollen für Zigaretten
und Tabak zum Selbstdrehen ab dem 20. Mai 2019 gelten und für die übrigen Tabaker-

zeugnisse ab dem 20. Mai 2024. Auf diese Weise sollen die bei der Rückverfolgbarkeit
von Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen gesammelten Erfahrungen im Hinblick auf

andere Tabakerzeugnisse genutzt werden können. Die Vorgaben der Richtlinie dienen
auch der Umsetzung von Artikel 8 des Protokolls der Weltgesundheitsorganisation zur
Unterbindung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen.

Die eingangs genannte Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 sowie die Delegierte

Verordnung (EU) 2018/573 sind unmittelbar anwendbar. Ihre Durchführung erfordert je-
doch — ebenso wie der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/576 — Anpassungen des

deutschen Rechts.

B. Lösung
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Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohneErfüllungsaufwand

Keine.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwandfür Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen und Bürgerentsteht kein Erfüllungsaufwand.

E.2 Erfüllungsaufwandfür die Wirtschaft

Durch die mit diesem Gesetz und der Dritten Verordnung zur Änderung der Tabakerzeug-

nisverordnuna voraenommenen Reselungen wird für die Wirtschaft ein laufender Erfül-

lungsaufwand von schätzungsweise 13 Millionen Euro ab dem 20. Mai 2019 angenom-

men. Ab dem 20. Mai 2024 erhöht sich dieser Aufwand um 370.000 Euro im Jahr

FH

 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Dem Bundentsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 430 000 Euro. Derjährliche

Erfüllungsaufwand für die Bundesfinanzverwaltuncbeträat rund. 180.000 Euro.

F. Weitere Kosten

Nach Berechnungen der EU-Kommission ist mit einer Steigerung der Verbraucherpreise

für Tabakerzeugnisse von 0,01 Euro pro Einzelpackung auszugehen.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Tabakerzeugnisge-
setzes

Vom...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-

sen:

Artikel 1

‚Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes

Das Tabakerzeugnisgesetz vom 4. April 2016 (BGBl. | S. 569) wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

Nach der Angabezu $ 7 werdendie folgenden Angabeneingefügt:

„$ 7a Ausgabestelle; unabhängiger Anbieter

& 7b. Verordnungsermächtigungen‘.

2. 8 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für die Anwendung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen gelten die Begriffsbestimmungen.

1. des Artikels 2 der Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und
den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur

Aufhebung derRichtlinie 2001/37/EG (ABl. L 127 vom’ 29.4.2014, S. 1); Arti-
kel 2 Nummer 40 gilt jedoch mit der Maßgabe, dass die Bereitstellung von

Produkten jede Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch oder zur

Verwendung auf dem Gemeinschaftsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätig-
keit umfasst,

2. des Artikels 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 der Kommission

vom 15. Dezember 2017 über technische Standards für die Errichtung und
den Betrieb eines Rückverfolgbarkeitssystems für Tabakerzeugnisse (ABl. L

96 vom 16.4.2018, S. 7),

3. des Artikels 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/573 der Kommission

vom 15. Dezember 2017 über Kernelemente der im Rahmeneines Rückver-
folgbarkeitssystems für Tabakerzeugnisse zu schließenden Datenspeiche-
rungsverträge (ABl. L 96 vom 16.4.2018, S. 1) und
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4. des Artikels 2 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/576 der Kommissi-
on vom 15. Dezember 2017 über technische Standards für Sicherheits-

merkmale von Tabakerzeugnissen (ABl. L 96 vom 16.4.2018, S. 57).

3. $2 wird wie folgt geändert:

a)

b)

6)

a)

b)

Nummer4 wird gestrichen.

Die bisherigen Nummern 5 bis 10 werden die Nummern 4 bis 9.

Die neue Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

„9. Zollbehörden: die Hauptzollämter und Zollfahndungsämter.“

& 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 wird das Wort „Wirtschaftsakteure“ durch die Wörter „Wirtschaftsteil-

nehmer und die Inhaber erster Verkaufsstellen" ersetzt.

In Satz 2 wird das Wort „Wirtschaftsakteure“ durch die Wörter „Wirtschaftsteil-

nehmeroderdie Inhaber erster Verkaufsstellen“ ersetzt.

5. 87 wird wie folgt geändert:

a)

b)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Tabakerzeugnisse dürfen nur hergestellt oder in Verkehr gebracht wer-
den, wenn sie einem Rückverfoigbarkeitssystem unterliegen, das den Anforde-

rungen der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 und der Delegierten Ver-

ordnung (EU) 2018/573 entspricht. Unbeschadet des Artikels 6 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2018/574 ist das Inverkehrbringen von Packungen von
Tabakerzeugnissen nur zulässig, wenn sie mit einem fälschungssicheren Sicher-
heitsmerkmal versehen sind, das den AnforderungendesArtikels 3 des Durch-

führungsbeschlusses (EU) 2018/5576 und des Artikels 16 der Richtlinie
2014/40/EU entspricht.“

Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Das Wort ‚„Wirtschaftsakteure“ wird durch die Wörter „Wirtschaftsteil-

nehmer und Inhaber erster Verkaufsstellen“ ersetzt.

bbb) In Buchstabe b werden die Wörter „einen Datenspeicher“ durch die

Wörter „ein Repository-System“ersetzt.

bb) In Nummer 2 werden die Wörter „Wirtschaftsakteuren mit Ausnahme des

Händlers, der Tabakerzeugnisse unmittelbar an Verbraucherinnen und Ver-

braucherabgibt," durch das Wort „Wirtschaftsteilnehmern“ ersetzt.

cc) Nach Nummer2 wird folgende Nummer2a eingefügt:

„2a. Regelungen zur Abgabe und Übermittlung von Erklärungen über die
Antimanipulationsvorrichtung nach Artikel 7 Absatz 2 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2018/574treffen;“

dd) Nummer4 wird wie folgt gefasst:



-5- Bearbeitungsstand: 14.06.2018 9:28 Uhr

„4. den Wirtschaftsteilnehmern und den Inhabern erster Verkaufsstellen

vorschreiben, Aufzeichnungen über die Vertriebskette zu führen und

aufzubewahren;“. \

ee) Nach Nummer 4 werdendie folgenden Nummern 5 und 6 angefügt:

„5. zur Sicherstellung der Integrität von Authentifizierungselementen

a) Regelungen zur Rotation von Sicherheitsmerkmalen nach Artikel 6

Absatz 1 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/576 einführen
oder beenden,

b) den Austausch oder die Änderung von Sicherheitsmerkmalen oder
einzelnen Authentifizierungselementen nach Artikel 6 Absatz 2 des

Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/576 verlangen oder

c) formale Leitlinien oder Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit

von Produktions- und Vertriebsverfahren nach Artikel 6 Absatz 3
des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/576festlegen;

6. die nationalen Behörden für die Administration und Zugangsberechti-

gung nach Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe k und Artikel 27 Absatz 3 der
Durchführungsverordnung (EU} 2018/574 benennen.“

6. Nach $ 7 werdenfolgende $$ 7a und 7b eingefügt:

„Sg 7a

Ausgabestelle; unabhängiger Anbieter

(1) Die Ausgabestelle nach Artikel 3 Absatz 1 der Durchführungsverordnung
(EU) 2018/574 nimmt ihre Tätigkeit der Generierung und Ausgabe derindividuellen

Erkennungsmerkmale und derIdentifikationscodes nach denArtikeln 8, 9, 11 und 13

der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 als Aufgabe des Bundeswahr.

(2) Die Ausgabestelle

1. erbringt die Leistungen nach Absatz 1 gegenüber den Wirtschaftsteilneh-
mern und Inhabern erster Verkaufsstellen im eigenen Namen undin privat-

rechtlichen Handlungsformen, wobei für Rechtsstreitigkeiten zwischen der
Ausgabestelle und den Wirtschaftsteilnehmern sowie zwischen der Ausga-
bestelle und den Inhabern erster Verkaufsstellen der ordentliche Rechtsweg

eröffnetist;

2. kann nach Maßgabe des Artikels 3 Absatz 9 der Durchführungsverordnung
(EU) 2018/6574 Entgelte erheben;

3. kann zur Unterstützung ihrer Tätigkeit Behörden des Bundes oder der Län-
der um Hilfeleistung ersuchen oder zu diesem Zweck private Dritte beauftra-

gen; insbesondere kann die Ausgabestelle zur Identifizierung und Authentifi-

zierung von Wirtschaftsteilnehmern oder Inhabern erster Verkaufsstellen so-

wie zur Feststellung, ob diese ihren Betrieb nach $ 14 Absatz 1 Satz 2

Nummer 3 der Gewerbeordnung aufgegeben haben, die ihr vorliegenden

Daten mit den außenwirtschafts-, gewerbe- oder steuerrechtlichen Daten

abgleichen, die bei den zuständigen Behörden vorliegen; die Regelungen

der Abgabenordnung bleiben hiervon unberührt......--- | Kommentar : Ergänzung
aufgrund Stellu e BMF
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4. stellt für den Fall der Einstellung der Tätigkeit nach Absatz 1 sicher, dassei-
ne Kontinuität der Aufgabenwahrnehmung bis zur Betriebsaufnahme durch

eine Nachfolgerin gewährleistet ist; die Sicherstellung erfolgt insbesondere
durch die Entwicklung eines Ausstiegsplanes nach Artikel 3 Absatz 8 Buch-

stabe b der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574.

(3) Die Ausgabestelle ist unabhängig und erfüllt für die Dauerihrer Tätigkeit die

Anforderungendes Artikels 35 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574. Sie legt
dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft jährlich zum [...] eine Er-

klärung darüber vor, dass die Kriterien nach Artikel 35 Absatz 2 der Durchführungs-

verordnung (EU) 2018/574 erfüllt sind, und belegt dies durch entsprechende Unterla-
gen.

(4) Mindestens eines der nach Artikel 3 Absatz 1 des Durchführungsbeschlus-
ses (EU) 2018/576 vom Sicherheitsmerkmal umfassten Authentifizierungselemente

muss von einem von der Tabakwirtschaft unabhängigen Anbieter bereitgestellt wer-

den, der die Anforderungen des Artikels 8 des Durchführungsbeschlusses (EU)
2018/576 erfüllt. Die Tätigkeit des unabhängigen Anbieters wird als Aufgabe des

Bundes wahrgenommen. Sie kanri von der Ausgabesielle zusammen mit der Tätig-
keit nach Absatz 1 wahrgenommen werden; Absatz 3 gilt in diesem Fall entspre-

chend.

8 7b

Verordnungsermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft kann im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen

1. durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass

Private die Aufgaben und Befugnisse der Ausgabestelle oder des unabhän-

gigen Anbieters oder die Aufgaben und Befugnisse sowohl der Ausgabestel-
le als auch des unabhängigen Anbieters wahrnehmen, oder

2. durch Vertrag Private mit der Ausführung der in Nummer 1 genannten Auf-

gaben und der Ausübung der dort genannten Befugnisse im eigenen Namen

beauftragen.

(2) In Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nummer 1 könnenfür die Privaten,

die mit den Aufgaben und Befugnissen der Ausgabestelle oder des unabhängigen

Anbieters betraut sind, insbesondere Regelungen erlassen werden über

1. die Aufbau- und Ablauforganisation,

2. die Unterstützung durch um Hilfestellung ersuchte Behörden des Bundes
oder der Länder oder durch beauftragte private Dritte,

3. die Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit, auch hinsichtlich der nach & 7a Ab-

satz 2 Nummer3 beauftragten privatenDritten,

4. die Haushalts- und Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung,

5. den Abschluss von privatrechtlichen Verträgen mit Wirtschaftsteilnehmern

sowie mit Inhabern erster Verkaufsstellen, den Gegenstand dieser Verträge,

die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, insbesondere Regelungen
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‘über Haftungsausschlüsse und über die Höhe und Erhebung von Entgelten,

und die Beendigung dieser Verträge,

6. die Zuständigkeit der Ausgabestelle für in das Inland verbrachte Tabaker-
zeugnisse gemäß Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 der Durchführungsverordnung
(EU) 2018/574 sowie

7. die Deaktivierung von Identifikationscodes nach Artikel 15 Absatz 4, Artikel
17 Absatz 4 und Artikel 19 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU)
2018/574.*

In $ 16 Absatz 2 Nummer 3 wird das Wort „Wirtschaftsakteure® durch die Wörter
„Wirtschaftsteilnehmer und Inhaber erster Verkaufsstellen“ ersetzt.

& 42 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Anwendung“ die Wörter „ soweit nicht in die-

sem Gesetz oder in auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen

oder in Rechtsakten der Europäischen Union etwas anderes bestimmtist“ einge-
fügt.

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „werden“ die Wörter „, und nachzuweisen, dass
die Erzeugnisse den Anforderungen der in Satz 1 zweiter Halbsatz genannten

Vorschriften entsprechen“ eingefügt.

8 47 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

',(3) Die 88 7 bis 7b sind für Zigaretten und für Tabak zum Selbstdrehen ab
dem 20. Mai 2019 und für die übrigen Tabakerzeugnisse ab dem 20. Mai 2024

anzuwenden.“

b) Nach Absatz 3 werden die folgenden Äbsätze 4 und 5 eingefügt:

„(4) Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen, die

1. vor dem 20. Mai 2019

a) hergestellt oder importiert wurden oder

b) in denfreien Verkehr gebracht wurden und

2. den bis dahin geltenden Vorschriften entsprechen,

dürfen noch bis zum 20. Mai 2020 in den Verkehr gebracht werden oder im Ver-
kehrverbleiben.

(5) Andere Tabakerzeugnisse als Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen,

die

1. vor dem 20. Mai 2024

a) hergestellt oder importiert wurden oder

b) indenfreien Verkehr gebracht wurden und

2. den bis dahin geltenden Vorschriften entsprechen,
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dürfen noch bis zum 20. Mai 2026in den Verkehr gebracht werden oder im Ver-
kehr verbleiben.“

c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 6 und 7.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündungin Kraft.
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Begründung

A. AllgemeinerTeil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Mit diesem Gesetz wird

- das deutsche Recht an die Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 der Kommission
vom 15. Dezember 2017 über technische Standards für die Errichtung und den Be-
trieb eines Rückverfolgbarkeitssystems für Tabakerzeugnisse (ABl. L 96 vom
16.4.2018, S. 7) und die Delegierte Verordnung (EU) 2018/573 der Kommission vom
15. Dezember 2017 über Kernelemente der im Rahmen eines Rückverfolgbarkeits-
systems für Tabakerzeugnisse zu schließenden Datenspeicherungsverträge (ABl. L
96 vom 16.4.2018, S. 1) angepasst und

- der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/576 der Kommission vom 15. Dezember
2017 über technische Standards für Sicherheitsmerkmale von Tabakerzeugnissen
(ABl. L 96 vom 16.4.2018, S. 57) in das deutsche Recht umgesetzt.

Zur Unterbindung desillegalen Handels mit Tabakerzeugnissen werdenin den Artikeln 15
und 16 der Tabakproduktrichtlinie Grundregelungenfür ein maßgeblich auf Unionsebene
zu entwickelndes System der Rückverfolgbarkeit und für Sicherheitsmerkmale von Taba-
kerzeugnissenfestgelegt. Vorgesehenist die Kennzeichnung von Tabakerzeugnissen mit
einem individuellen Erkennungsmerkmal und einem fälschungssicheren Sicherheits-
merkmal. Durch das Rückverfolgbarkeitssystem soll der Warenverkehr dieser Erzeugnis-
se erfasst werden, damit sich die Produkte in der gesamten Union verfolgen lassen. Au-
Rerdem soll die Einführung von Sicherheitsmerkmalen die Überprüfung erleichtern, ob die
Tabakerzeugnisse echt sind.

Die Tabakproduktrichtlinie regelt für die Vorgaben zur. Rückverfolgbarkeit und zum Si-
cherheitsmerkmaleine zeitversetzte Anwendbarkeit: Die Regelungensollen für Zigaretten
und Tabak zum Selbstdrehen ab dem 20. Mai 2019 gelten und für die übrigen Tabaker-
zeugnisse ab dem 20. Mai 2024. Auf diese Weise sollen die bei der Rückverfolgbarkeit
von Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen gesammelten Erfahrungen im Hinblick auf
andere Tabakerzeugnisse genutzt werden können. Die Vorgaben der Richtlinie dienen
auch der Umsetzung von Artikel 8 des Protokolls der Weltgesundheitsorganisation zur

Unterbindung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen.

Die eingangs genannte Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 sowie die Delegierte
Verordnung (EU) 2018/573 sind unmittelbar anwendbar. Ihre Durchführung erfordert je-
doch — ebenso wie der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/5576 — Anpassungen des
deutschen Rechts.

N. WesentlicherInhalt des Entwurfs

Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 verpflichtet die Mitgliedstaaten, innerhalb
eines Jahres nach Inkrafttreten eine von der Tabakwirtschaft unabhängige Ausgabestelle
zu benennen,die insbesondere zuständig ist für

1. die Erstellung und Vergabe von Identifikationscodes an Wirtschaftsteilnehmer, Be-

triebsstätten und Maschinen sowie für das Führen entsprechender Register und
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2. das Generieren und die Ausgabe von individuellen Erkennungsmerkmalenfür Ein-
zelverpackungen und aggregierte Verpackungen von Tabakerzeugnissen.

I. Alternativen

Keine.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer
11 des Grundgesetzes (GG) — Recht der Wirtschaft und aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer
20 GG - Recht der Genussmittel. Die Gesetzgebungskompetenz zur Sarıktionierung ein-
zelner Vorschriften ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG.

Dem Bund steht das Gesetzgebungsrecht in diesem Bereich der konkurrierenden Ge-

setzgebung zu, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen
Interesse eine bundeseinheitliche Regelung erforderlich macht (Artikel 72 Absatz 2 GG).
Die Regelungen des vorliegenden Gesetzes sollen einheitliches Bundesrecht schaffen

und eine gleichmäßige Praxis der Verwaltungs-, Zoll- und Überwachungsbehördenfür das
gesamte Bundesgebiet gewährleisten, um bundesweit.die Erreichung der unterI. genann-
ten Ziele zu gewährleisten und Ungleichbehandlungen der betroffenen Wirtschaftsakteure
und damit erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft zu vermeiden.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen

Verträgen

Die Regelungen dienen der Anpassung des deutschen Rechts an Regelungen des EU-
Rechts.

v1. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die Regelungenführennicht zu einer Rechts- und Verwaltungsvereinfachung.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Die vorgesehenen Gesetzesänderungen dienen der Unterbindung desillegalen Handels
mit Tabakerzeugnissen. Mit dem vorgesehenen Rückverfolgbarkeitssystem sollen Krimi-
nalität, Steuerverkürzung undein Unterlaufen der Maßnahmendes gesundheitlichen Ver-

braucherschutzes besser bekämpft werden. Dies steht im Einklang mit den Zielen der
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Gleichstellungspolitische Aspekte sind
nicht betroffen. Der Gesetzentwurf hat keine spezifischen Auswirkungen auf junge Men-
schen und keine spezifische Relevanz im Hinblick auf die demografische Entwicklung.

3. Haushaltsausgaben ohneErfüllungsaufwand

Keine.

4. Erfüllungsaufwand

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
-| Formatiert: Schriftart: Fett, Kursiv
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Den Bürgerinnen und Büraern entsteht kein Erfüllungsaufwand.

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ' „1 Formatiert: Schriftart: Fett, Kurslv

Die Verpflichtungen zur Anbringung individueller Erkennungsmerkmale_ auf Packungen

von Tabakerzeugnissen, zur Meldung von Daten an einen unabhängigen Datenspeicher
und zur Anbringung eines Sicherheitsmerkmals sind bereits in dem Tabakerzeugnisge-

setz und der Tabakerzeugnisverordnungenthalten.

Im Rahmen der Entwürfe für ein Tabakerzeuanisgesetz und eine Tabakerzeuunisverord-

nung wurden der einmalige und laufende Erfüllungsaufwandfür die Wirtschaft mit einem

einmaligen Erfüllungsaufwand von39 MillionenEuro undeinem jährlichen Erfüllunasaus-

wand von 14 Millionen Euro ausuewiesen. Die Zahlen basieren auf der vonder IGT-

Interessengemeinschaft Tabakwirtschaft e.V. in Auftrag gegebenen Studie von Pricewa-

terhouse Coopers (PwC).

Durch die Verpflichtung zum Erwerb von individuellen Erkennungsmerkmalen bei einem +------ Formatiert: Zeilenabstand: einfach

von Deutschland benannten unabhängigen Dritten wird ein laufender Erfüllungsaufwand u u

für die Wirtschaft von schätzungsweise rund 13 Millionen Euro ab dem20. Mai 2019 an-

genommen.

 

 

 

 

Ab dem 20. Mai 2014 sind auch andere Verpackungen von Tabakerzeunnissen als Ziaa-

reiten und Tabak zum Selbstdrehen mit einem individuellen Erkennungsmerkmal zu

kennzeichnen. Hierdurch wird mit einem zusätzlichen Erfüllunasaufwand von schät-

zungsweise 370 000 Euro gerechnet.

 

 

 

Bei diesen Schätzungenist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Fallzahl abhänaig +----- Formatiert: Standard, Abstand Nach:

ist von den Zuständigkeitsregelungen andererMitaliedstaaten für deren Ausaabestellen 10 Pt.
(Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 Verordnung(EU) 2018/574).

[Erfüllungsaufwand für die Verwaltung , | Formatiert: Schriftart: Fett, Kursiv

. . \ Formatiert: Schriftartfarbe: Bla
Dem Bundentsteht durch die Anpassungdes Datenverarbeitunasverfahrens der Zollver- " ' .

waltung ein einmaliger Erfüllungsaufwand von insgesamt etwa 430.000 Euro. Derjährli-

che Erfüllunasaufwand für die Bundesfinanzverwaltungbeträgt rd. 180.000 Euro.

J

5. Weitere Kosten

Nach Berechnungen der EU-Kommission ist mit einer Steigerung der Verbraucherpreise

für Tabakerzeugnisse von 0,01 Euro pro Einzelpackung auszugehen.

6. Weitere Gesetzesfolgen

L..]

Vi. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung des Gesetzesist nicht möglich.
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B. BesondererTeil

Zu Artikel1 (Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes)

Zu Nummer1

Nummer1 ändert die Inhaltsübersicht.

Zu Nummer2

Es wird auf die Begriffsbestimmungen der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574, der
Delegierten Verordnung (EU) 2018/5573 und des Durchführungsbeschlusses (EU)
2018/576 verwiesen.

Zu Nummer3

Zu Buchstabe a

Die Begriffsbestimmung „Wirtschaftsakteure“ ist vor dem Hintergrund der Einführung des
Begriffs „Wirtschaftsteilnehmer" durch Artikel 2 Nummer 2 der Durchführungsverordnung
(EU) 2018/574 zu streichen und die Terminologie ist anzupassen.

Zu Buchstabe b

Folgeänderung.

Zu Buchstabe c

Die Änderung der Nummer 9 dient der Anpassung an $ 6 Absatz 2 Nummer 5 der Abga-

benordnung.

Zu Nummer 4

Anpassung der Terminologie an die Begriffsbestimmungenin Artikel 2 Nummer 2 und 3

der Durchführungsverordnung (EU) 2018/8574.

Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Auf die Anforderungenan die Kennzeichnung von Tabakerzeugnissen nach der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2018/5674, der Delegierten Verordnung (EU) 2018/573 und dem

Durchführungsbeschluss (EU) 2018/576 der Kommission wird verwiesen.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Anpassung der Terminologie an die Begriffsbestimmungen in Artikel 2 Nummer 2 und 3

der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Anpassung der Terminologie an die Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 16 der

Durchführungsverordnung (EU) 2018/574.
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Zu Doppelbuchstabe bb

Anpassung der Terminologie an die Begriffsbestimmungin Artikel 2 Nummer 2 der Durch-
führungsverordnung (EU) 2018/5674.

Zu Doppelbuüchstabe cc

Die neue Nummer2a dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 2 der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2018/574.

Zu Doppelbuchstabe dd

Mit der neugefassten Nummer 4 wird die Terminologie an die Begriffsbestimmungenin
Artikel 2 Nummer 2 und 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574 angepasst.

Die Streichung des Schriftformerforderisses erfolgt zur Anpassung anArtikel 15 Absatz 6
der Tabakproduktrichtlinie und zur Klarstellung des Gewollten.

Zu Doppelbuchstabe ee

Die neue Nummer 5 dient der Umsetzung von Artikel 6 Absatz 1 bis 3 des Durchfüh-

rungsbeschlusses (EU) 2018/576.

Die neue Nummer 6 dient der Umsetzung der Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe k und 27
Absatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574.

Zu Nummer 6

& 7a (Ausgabestelle; unabhängiger Anbieter)

Der neue $ 7a Absatz 1 verweist auf Artikel 3 Absatz 1 der Durchführungsverordnung
(EU) 2018/574.

Absatz 2 konkretisiert die in Absatz 1 beschriebene Tätigkeit der Ausgabestelle.

Für die Generierung und Ausgabederindividuellen Erkennungsmerkmale und Identifikati-
onscodes unterhält die Ausgabestelle privatrechtliche Beziehungen mit den betroffenen

Wirtschaftsteilnenmern und Inhabem erster Verkaufsstellen.

Entgelte können nach den Vorgaben des Artikels 3 Absatz 9 der Durchführungsverord-
nung (EU) 2018/574 erhoben werden.

Insbesondere zurIdentifizierung und Authentifizierung der Wirtschaftsteilnehmer oder der
Inhaber erster Verkaufsstellen kann die Ausgabestelle die von ihr erhobenen Daten mit

den bei den zuständigen Behördenbereits vorliegenden Daten abgleichen. Dies dient der

Datensicherheit und derIntegrität des Rückverfolgbarkeitssystems.

Des Weiterenist nach Artikel 3 Absatz 8 Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU)
2018/574 zur Gewährleistung der kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmungein Ausstiegs-

plan zu erstellen.

Absatz 3 verweist auf die Unabhängigkeitskriterien nach Artikel 35 der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2018/574 und regelt, wie deren Erfüllung zu belegenist.

Der neue Absatz 4 stellt klar, dass die Ausgabestelle als von der Tabakwirtschaft unab-
hängiger Anbieter die Tätigkeit nach Artikel 3 Absatz 2 des Durchführungsbeschlusses
(EU) 2018/576 übernehmenkann.
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8 7b (Verordnungsermächtigungen)

Der neue $ 7b enthält Ermächtigungen zur Beauftragung sowie zur näheren Ausgestal-

tung von Organisation und Verfahren.

Zu Nummer 7

Anpassung der Terminologie an die Begriffsbestimmungenin Artikel 2 Nummer 2 und 3
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/574.

Zu Nummer 8

Die Vorschriften zur Kennzeichnung von Tabäkerzeugnissen mit einem individuellen Er-
kennungsmerkmal sollen nach Erwägungsgrund (4) der Durchführungsverordnung (EU)

2018/574 auch für Ware gelten, die zum Export in Drittstaaten bestimmt ist (Bekämpfung
von „Praktiken, die eine falsche Deklarierung von Exporten zur Folge haben“). Vor diesem
Hintergrund ist die Ergänzung des $ 42 Absatz 1 des Tabakerzeugnisgesetzes erforder-
lich.

Zu Nummer 9

Zu Buchstabe a

Die Regelung zur Anwendbarkeit der Vorschriften zu Rückverfolgbarkeit und Sicherheits-

merkmal wird um die neuen 88 7a und 7b ergänzt.

Zu Buchstabe b

Der neue Absatz 4 dient der Umsetzung vonArtikel 37 Absatz 1 der Durchführungsver-

ordnung (EU) 2018/574.

Der neue Absatz 5 dient der Umsetzung vonArtikel 37 Absatz 2 der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2018/574.

Zu Buchstabe c

Folgeänderung.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Artikel 2 enthält die Regelung zum Inkrafttreten.


